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Amtliche Bekanntmachung des Abwasserverbandes Westerbach 
 
 

Jahresabschluss 2016 und Jahresabschluss 2017 
 
 
2016 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Westerbach hat in ihrer Sitzung am 
11.12.2019 folgenden Beschluss gefasst, der hiermit gem. § 27 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz 
öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
1. Der Jahresabschluss 2016, abschließend mit einer Bilanzsumme von T€ 8.046 wird in 
 der vorgelegten, von der W+ST Wirtschaftsprüfung GmbH, geprüften Form festge-
 stellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 83 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Lagebericht 2016 wird in der vorgelegten Form beschlossen. 
 
4. Dem Verbandsvorstand wird für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Jahres 
 2016 Entlastung erteilt. 
 
Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte W+ST Wirtschaftsprüfung GmbH, 
Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt, hat am 31.10.2018 einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 
 
 
2017 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Westerbach hat in ihrer Sitzung am 
11.12.2019 folgenden Beschluss gefasst, der hiermit gem. § 27 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz 
öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
1. Der Jahresabschluss 2017, abschließend mit einer Bilanzsumme von T€ 8.045 wird in 
 der vorgelegten, von der W+ST Wirtschaftsprüfung GmbH, geprüften Form festge-
 stellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 23 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Lagebericht 2017 wird in der vorgelegten Form beschlossen. 
 
4. Dem Verbandsvorstand wird für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Jahres 
 2017 Entlastung erteilt. 
 
Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte W+ST Wirtschaftsprüfung GmbH, 
Rennbahnstraße 72-74, 60528 Frankfurt, hat am 09.09.2019 einen uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk erteilt. 
 
 
Die Jahresabschlüsse einschließlich der gesetzlichen Anlagen und der Bestätigungsvermer-
ke des Wirtschaftsprüfers werden gemäß den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in der 
derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom 16.03.2020 bis 23.03.2020 öffentlich ausgelegt und 
können während der Geschäftszeiten (09.00-16.00 Uhr) in der Geschäftsstelle des Abwas-
serverbandes Westerbach, Graf-Zeppelin-Straße 5-7, 65760 Eschborn, Zimmer 04 eingese-
hen werden. 
 
 
Eschborn, 11.03.2020  
 
 
 
gez. Temmen  
stellv. Verbandsvorsteher 
 

 

 

 

 

 


